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ErsteVerordnung
zur DurchfUhrung des Betrlebsvertassungsgesetzes

(Wahlordnung - WO)

Vom 11. Dezember 2001

Auf Grund des § 126 des Betriebsverfassungsgesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. September
2001 (BGBI. I S. 2518) verordnet das Bundesministerlum
für Arbelt und Sozialordnung:
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erteilen und die erforderlichen Unterlagen zur Vertügung
zu stellen. Er hat den Wahlvorstand insbesondere bei
Feststellung der in § 5 Abs. 3 des Gesetzes genannten
Personen zu unterstützen.

(3) Das aktive und passive Wahlrecht steht nur Arbeit-
nehmennnen und Arbeitnehmem zu, die in die Wählerliste
eingetragen sind. Wahlberechtigten Leiharbeitnehmenn-
nen und Leiharbeitnehmem im Sinne des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes steht nur das aktive Wahirecht zu
(5 14 Abs. 2 Satz 1 des ArbeitnehmerUberlassungsgeset-
zes).

(4) Em Abdruck der Wählerliste und em Abdruck dieser
Verordnung sind vom Tage der Einleitung der WahI (5 3
Abs. 1) bis zum Abschluss der Stimmabgabe an geeig-
neter Stelle im Betrieb zurEinsichtnahme auszulegen. Der
Abdruck der Wähierllste soil die Geburtsdaten der Wahi-
berechtigten nicht enthaiten. Erganzend kOnnen der
Abdruck der Wahlerliste unddie Verordnung mittels der im
Betneb vorhandenen Informations- und Kommunikations-
technik bekannt gemacht werden. Die Bekanntmachung
ausschiieBiich in elektronischer Form 1st nur zulassig,
wenn aile Arbeitnehmerlnnen und Arbeitnehmer von der
Bekanntmachung Kenntnis erlangen können und Vorkeh-
rungen getroffen werden, dass Anderungen der Bekannt-
machung nur vom Wahivorstand vorgenommen werden
kOnnen.

(5) Der Wahivorstand soIl dafür sorgen, dass ausländi-
sche Arbeitnehmennnen und Arbeitnehmer, die der deut-
schen Sprache nicht machtig sind, vor Einleitung der
Betnebsratswahi über Wahiverfahren, Aufstellung der
Wähler- und Vorschiagslisten, Wahivorgang und Stimm-
abgabe in geeigneter Weise unterrichtet werden.

§3
Wahlausschreiben

(1) Spatestens sechs Wochen vor dem ersten Tag der
Stimmabgabe erlasst der Wahlvorstand em Wahiaus-
schreiben, das von der oder dem Vorsitzenden und von
mindestens einem weiteren stimmberechtigten Mitglied
des Wahivorstands zu unterschreiben ist. Mit Erlass des
Wahlausschreibens 1st die Betriebsratswahl eingeleitet.
Der erste Tag der Stimmabgabe soIl spatestens eine
Woche vor dem Tag liegen, an dem die Amtszeit des
Betriebsrats abiäuft.

(2) Das Wahlausschreiben muss foigende Angaben ent-
haiten:

1. das Datum seinesEriasses;
2. die Bestimmung des Orts, an dem die Wähierliste und

diese Verordnung ausliegen, sowie im Fall der
Bekanntmachung in elektronischer Form (5 2 Abs. 4
Satz 3 und 4) wo und wie von der Wähierliste und der
Verordnung Kenntnisgenommen werden kann;

3. dass nur Arbeitnehmerlnnen und Arbeitnehmer
wähien oder gewahlt werden konnen, die in die
Wähieriiste eingetragen sind, und dass Einspruche
gegen die Wähierliste (5 4) nur vor Abiauf von zwei
Wochen seit dem Erlass des Wahlausschreibens
schriftiich beim Wahivorstand eingeiegt werden kOn-
non; der letzte Tag der Frist ist anzugeben;

4. den Anteil der Geschlechter und den Hinweis, dass
das Geschiecht in der Minderheit im Betriebsrat mm-
destens entsprechend seinem zahienmaBigen Ver-

häitnisvertreten sein muss, wennder Betriebsrat aus
mindestens drel Mitgliedem besteht (5 15 Abs. 2 des
Gesetzes);

5. die ZahI der zu wählenden Betriebsratsmitglieder (59
des Gesetzes) sowie die auf das Geschlecht in der
Minderheit entfallenden Mindestsitze im Betriebsrat
(515Abs. 2 des Gesetzes);

6. die Mindestzahi von Wahlberechtigten, von denen em
Wahlvorschiag unterzeichnet sein muss (5 14 Abs. 4
des Gesetzes);

7. dass der Wahlvorschlag einer im Betrieb vertretenen
Gewerkschaft von zwei Beauftragten unterzeichnet
sein muss (514 Abs. 5 des Gesetzes);

8. dass Wahlvorschlage vor Ablauf von zwei Wochen
seit dem Erlass des Wahlausschreibens beim Wahi-
vorstand in Form von Vorschlagslisten einzureichen
sind, wenn mehr als drei Betriebsratsmitglieder zu
wähien sind; der letzteTag der Frist ist anzugeben;

9. dass die Stimmabgabe an die Wahlvorschlage
gebunden ist und dass nur soiche Wahlvorschlage
berUcksichtigt werden dürfen, die fristgerecht (Nr. 8)
eingereicht sind;

10. die Bestimmung des Orts, an dem die Wahlvorschla-
ge bis zum Abschluss der Stimmabgabe aushangen;

11. Ort, Tag und Zeit der Stimmabgabe sowie die Be-
triebsteile und Kleinstbetriebe, für die schriftliche
Stimmabgabe (524 Abs. 3) beschiossen ist;

12. den Ott, an dem EinsprUche, Wahlvorschiage und
sonstige Erklarungen gegenüber dem Wahlvorstand
abzugeben sind (Betriebsadresse des Wahlvor-
stands);

13. Oil, Tag und Zeit der Offentlichen Stimmauszählung.
(3) Sofem es nach GrOi3e, Eigenart oder Zusammenset-

zung der Arbeitnehmerschaft des Betriebs zweckmaBig
1st, soIl der Wahivorstand im Wahlausschreiben darauf
hinweisen, dass bei der Aufstellung von Wahlvorschlagen
die einzelnen Organisationsbereiche und die verschiede-
nen Beschaftigungsarten berUcksichtigt werden sollen.

~4)Em Abdruck des Wahiausschreibens 1st vom Tage
seinesErlasses bis zum letzten Tage der Stimmabgabean
einer oder mehreren geeigneten, den Wahlberechtigten
zuganglichen Stellen vom Wahlvorstarid auszuhangen
und In gut Iesbarem Zustand zu erhalten. Erganzend kann
das Wahiausschreiben mittels der im Betrieb vorhande-
nen Informations- und Kommunikationstechnik bekannt
gemacht werden. § 2 Abs. 4 Satz 4 gilt entsprechend.

§4
Einspruch gegen die WAhlerliste

(1) EinsprOche gegen die Rlchtigkeit der Wähleriiste
kOnnen mit Wirksamkeit für die Betnebsratswahl nur vor
Ablauf von zwei Wochen seit Erlass des Wahlausschrei-
bens beim Wahivorstand schriftiich eingelegt werden.

(2) Uber Einsprüche nach Absatz 1 hat der Wahivor-
stand unverzügilch zu entscheiden. Der Einspruch 1st aus-
geschiossen, soweit er darauf gestützt wird, dass die
Zuordnung nach §1Ba des Gesetzes fehierhaft erfoigt sei.
Satz 2 gilt nicht, soweit die nach § 1 Ba Abs. 1 oder4 Satz 1
und 2 des Gesetzes am Zuordnungsverfahren Beteiligten
die Zuordnung Obereinstimmend für offensichtiich fehier-
haft halten. Wird der Einspruch für begrUndeterachtet, so
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ist die Wahlerliste zu berichtigen. Die Entscheidung des
Wahlvorstands ist der Arbeitnehmerin oder dem Arbeit-
nehmer, die oder der den Einspruch eingelegt hat, unver-
zuglich schriftlich mitzuteilen; die Entscheidung muss der
Arbeitnehmenn oder dem Arbeitnehmer spätestens am
Tage vor dem Begmnn der Stimmabgabe zugehen.

(3) Nach Ablauf der Einspruchsfrist soil der Wahlvor-
stand die Wählerliste nochmalsauf ihre Vollstandigkeit hin
QberprUfen. Im Ubngen kann nach Abiauf der Einspruchs-
frist die Wählerliste nur bei Schreibfehlem, offenbaren
Unrichtigkeiten, in Erledigung rechtzeitig eingeiegter Em-
sprüche oder bei Eintritt von Wahlberechtigten in den
Betrieb oder bei Ausscheiden aus dem Betrieb bis zum
Tage vor dem Begmnn der Stimmabgabe berichtigt oder
erganzt werden.

§5

Bestlmmung der Mindestsltze
für des Geschlecht in der Mlnderheit

(1) Der Wahlvorstand steilt fest, weiches Geschlecht
von seinem zahlenmaBigen Verhältnis im Betneb in der
Minderheit ist. Sodann errechnet der Wahlvorstand den
Mindestanteil der Betriebsratssitze für das Geschlecht in
der Minderheit (5 15 Abs. 2 des Gesetzes) nach den
Grundsätzen der Verhältniswahl. Zu diesem Zweck wer-
den die Zahlen der am Tage des Erlasses des Wahlaus-
schreibens im Betrieb beschaftigten Frauen und Manner
in einer Reihe nebeneinander gesteilt und beide durch 1,
2,3,4 usw. geteilt. Die ermittelten Teilzahlen sind nachein-
ander reihenweise unter den Zahlen der ersten Reihe auf-
zufOhren, bis hOhere Teilzahlen für die Zuweisung der zu
verteilenden Sitze nicht mehr in Betracht kommen.

(2) Unter den so gefundenen Tellzahlen werden so vieie
HOchstzahlen ausgesondert und der GrOBe nach geord-
net, wie Betriebsratsmitglieder zu wahlen sind. Das
Geschlecht in der Minderheit erhalt so viele Mitgliedersitze
zugeteilt, wie HOchstzahlen auf es entfallen. Wenn die
niedrigste in Betracht kommende HOchstzahl auf beide
Geschlechter zugleich entfäilt, so entscheidet das Los
darUber,weichem Geschlecht dieser Sitz zufällt.

Zweiter Abschnitt

WahI von mehralsdrel Betriebsratsmitgliedern

(aufgrund von Vorschlagslisten)

Erster Unterabschnitt

Einreichung und
Bekanntmachung von Vorschlagslisten

§6
Vorschlagslisten

(1) Sind mehr als drei Betriebsratsmitglieder zu wählen,
so erfoigt die WahI aufgrund von Vorschlagslisten. Die
Vorschlagsiisten sind von den Wahlberechtigten vor
Ablauf von zwei Wochen seit Erlass des Wahlausschrei-
bens beim Wahlvorstand einzureichen.

(2) Jede Vorschlagsliste soil mindestens doppelt so
viele Bewerberinnen oder Bewerber aufweisen, wie
Betriebsratsmitglieder zu wählen sind.

(3) Injeder Vorschlagsliste sind die einzelnen Bewerbe-
rinnen oder Bewerber in erkennbarer Reihenfolge unter
fortlaufender Nummer und unter Angabe von Familien-
name, Vomame, Geburtsdatum und Art der Beschäfti-
gung im Betneb aufzufQhren. Die schriftllche Zustimmung
der Bewerberinnen oder der Bewerber zur Aufnahme in
die Liste ist beizufügen.

(4) Wenn kein anderer Unterzeichner derVorschlagsliste
ausdrücklich als Listenvertreter bezeichnet 1st, wird die
oderder an erster SteIle Unterzeichnete als Ustenvertrete-
rin oder Ustenvertreter angesehen. Diese Person ist
berechtigt und verpflichtet, dem Wahlvorstand die zur
Beseltigung von Beanstandungen erforderlichen Erklarun-
gen abzugeben sowie Erklarungen und Entscheidungen
des Wahivorstands entgegenzunehmen.

(5) Die Unterschrlft einesWahlberechtigtenzählt nur auf
einer Vorschlagsliste. Hat em Wahlberechtlgter mehrere
Vorschlagslistenunterzeichnet, so hater aufAufforderung
des Wahivorstands binnen einer ihm gesetzten angemes-
senen Frist, spatestens jedoch vorAblauf von drei Arbeits-
tagen, zu erklären, weiche Unterschrlft er aufrechterhält.
Unterbleibt die fristgerechte Erklarung, so wird sein Name
auf der zuerst eingerelchten Vorschlagsliste gezahit und
auf den Obrigen Usten gestrichen; sind mehrere Vor-
schlagslisten, die von demselben Wahlberechtigten unter-
schrIeben smnd, gleichzeitig eingereicht worden, so ent-
scheidet das Los darüber, auf weicher Vorschlagsliste die
Unterschnft gilt.

(6) Eine Verbindung von Vorschlagslisten ist unzulassig.

(7) Eine Bewerberin oder em Bewerber kann nur auf
einerVorschlagsiiste vorgeschlagen werden. 1st der Name
dieser Person mit ihrer schrlftllchenZustimmung aufmeh-
reren Vorschlagslisten aufgeführt, so hat sie aufAufforde-
rung des Wahlvorstands vor Ablauf von drel Arbeltstagen
zu erklâren, weiche Bewerbung sie aufrechterhält. Unter-
bleibt die fristgerechte Erklarung, so 1st die Bewerberin
oder der Bewerber auf sämtllchen Listen zu streichen.

§7
Prufung der Vorschlagslisten

(1) Der Wahivorstand hat bei Uberbringen der Vor-
schlagsiiste oder, falls die Vorschiagsliste aufeine andere
Weise eingereicht wird, der Listenvertreterin oder dem
Ustenvertreter den Zeitpunkt der Einreichung schriftlich
zu bestatigen.

(2) Der Wahivorstand hat die eingereichten Vorschlags-
listen, wenn die Uste nicht mit einem Kennwort versehen
ist, mit Familienname und Vomame der beiden in der Liste
an erster Stelle Benannten zu bezeichnen. Er hat die Vor-
schiagsliste unverzüglich, mOglichst binnen einer Frist von
zwei Arbeltstagen nach ihrem Eingang, zu prufen und bel
Ungültigkeit oder Beanstandung einer Liste die Ustenver-
treterin oder den Ustenvertreter unverzOglich schriftlich
unter Angabe der GrUnde zu unterrichten.

§8
Ungültlge Vorschlagslisten

(1) Ungültig sind Vorschlagslisten,
1. die nicht f,istgerecht eingereicht worden sind,

2. auf denen die Bewerbennnen oder Bewerber nicht in
erkennbarer Reihenfolge aufgeführt sind,
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3. die bei der Einreichung nicht die ertorderliche Zahi von
Unterschnften (5 14 Abs. 4 des Gesetzes) aufweisen.
Die ROcknahme von Unterschriften auf einer einge-
reichten Vorschlagsliste beeintrachtigt deren Gültigkeit
nicht; § 6 Abs. 5 bleibt unberUhrt.

(2) Ungültig sind auch Vorschlagslisten,
1. auf denen die Bewerberinnen oder Bewerber nicht in

der in § 6Abs. 3 bestimmten Weise bezeichnet sind,
2. wenn die schnftliche Zustimmung der Bewerbennnen

oder der Bewerber zur Aufnahme in die Vorschlagsliste
nicht vorliegt,

3. wenn die Vorschlagsliste infolge von Streichung
gemaB §6 Abs. 5 nicht mehr die erforderliche ZahI von
Unterschnften aufweist,

falls diese Mangel trotz Beanstandung nicht binnen einer

Fnst von drei Arbeitstagen beseitigt werden.

§9

(2) Auf den Stimmzetteln sind die Vorschiagslisten nach
der Reihenfolge der Ordnungsnummern sowie unter
Angabe der beiden an erster Stelle benannten Bewerbe-
rinnen oder Bewerber mit Familienname, Vomame und Art
der Beschaftigung Im Betneb untereinander aufzufUhren;
bei Listen, die mit Kennworten versehen smnd, 1st auch das
Kennwort anzugeben. Die Stimmzettel für die Betriebs-
ratswahl mOssen sãmtlich die gleiche GrOBe, Farbe,
Beschaffenheit und Beschriftung haben. Das Gleiche gilt
für die Wahlumschläge.

(3) Die Wählenn oder der Wähler kennzeichnet die von
ihr oder ihm gewählte Vorschlagsliste durch Ankreuzen an
der im Stimmzettel hierfur vorgesehenen Steile.

(4) Stimmzettel, die mit einem besonderen Merkmal ver-
sehen sind oder aus denen sich der Wille der Wahlenn
oder des Wählers nicht unzweifelhaft ergibt oder die ande-
re Angaben als die in Absatz 1 genannten Vorschlags-
listen, einen Zusatz oder sonstige Anderungen enthalten,
sind ungultig.

Nachfrist für Vorschlegslisten
(1)1stnach Ablauf der in § 6 Abs. 1 genannten Fnst keine

gültige Vorschlagsliste eingereicht, so hat dies der WahI-
vorstand sofort in der gleichen Weise bekannt zu machen
wie das Wahlausschreiben und eine Nachfrlst von einer
Woche für die Einreichungvon Vorschlagslistenzu setzen.
In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, dass die
Wahi nur stattfinden kann, wenn innerhalb der Nachfrist
mindestens eine gültige Vorschlagsliste eingereicht wird.

(2) Wird trotz Bekanntmachung nach Absatz 1 eine
gültige Vorschlagsliste nicht eingereicht, so hat der WahI-
vorstand sofort bekannt zu machen, dass die WahI nicht
stattfindet.

§ 10

Bekanntmachung der Vorschlagsllsten

(1) Nach Ablauf der in § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 2 und § 9
Abs. 1 genannten Fristen ermittelt der Wahivorstand
durch das Los die Reihenfolge der Ordnungsnummem,
die den eingereichten Vorschlagslisten zugeteilt werden
(Liste 1 usw.). Die Ustenvertreterin oder der Ustenvertre-
ter sind zu der Losentscheidung rechtzeitig einzuladen.

(2) Spätestens eine Woche vor Beginn der Stimm-
abgabe hat der Wahivorstand die ais guitig anerkannten
Vorschlagslisten bis zum Abschluss der Stimmabgabe in
gleicher Weise bekannt zu machen wie das Wahlaus-
schreiben (53 Abs. 4).

Zwelter Unterabschnltt
Wahlverfahren

bei mehreren Vorschlagslisten
(~14 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes)

§11

Stimmabgabe
(1) Die Wählenn odor der Wähler kann ihre oder seine

Stimme nur für eine der als guitig anerkannten Vor-
schlagslisten abgeben. Die Stimmabgabe erIoigt durch
Abgabe von Stimmzetteln in den hierfür bestimmten
Umschlagen (Wahlumschlagen).

§ 12

Wahlvorgang

(1) Der Wahlvorstand hat geeignete Vorkehrungen für
die unbeobachtete Bezeichnung der Stimmzettel im
Wahiraum zu treffen und für die Bereitstellung einerWahi-
ume oder mehrerer Wahlumen zu sorgen. Die Wahlume
muss vom Wahlvorstand verschiossen und so eingerich-
tet sein, dass die eingeworIenen Wahlumschlage nicht
herausgenommen werden kOnnen, ohne dass die Ume
geOffnet wird.

(2) Wahrend der Wahi mUssen immer mindestens zwei
stimmberechtigte Mitglieder des Wahlvorstands im WahI-
raum anwesend sein; sind Wahlhelferinnen oder WahI-
heIfer bestellt (5 1 Abs. 2), so genügt die Anwesenheit
eines stimmberechtigten Mitglieds des Wahlvorstands
und elner Wahihelferin oder einesWahlhelfers.

(3) Die Wählermn oder der Wähler gibt ihren oder semen
Namen an und wirft denWahlumschlag, in den der Stimm-
zettel eingeiegt ist, in die Wahlume em, nachdem die
Stimmabgabe in der Wahlerliste vermerkt worden 1st.

(4) Wer infolge seiner Behmnderung bei der Stimm-
abgabe beemntrachtigt ist, kann ama Person seines Ver-
trauens bestimmen, die ihm bei der Stimmabgabe be-
hilflich sein soil, und teilt dies dem Wahivorstand mit.
Wahlbewerberinnen oder Wahibewerber, Mltglieder des
Wahlvorstands sowie Wahihelferinnen und Wahlhelfer
dUrfen nicht zur Hilfeleistung herangezogen werden. Die
Hilfeleistung beschränkt sich auf die Erfollung der WUn-
sche der Wählerin oder des Wähiers zur Stimmabgabe;
die Person des Vertrauens dart gemeinsam mit derWähle-
nfl oder dem Wähler die Wahlzelie aufsuchen. Sie ist zur
Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der
Hilfeleistung zur Stimmabgabe erlangt hat. Die Sàtze 1
bis 4 gelten entsprechend für des Lesens unkundige
Wählerinnen und Wähler.

(5) Nach Abschluss der Stimmabgabe 1st die Wahlume
zu versiegein, wenn die Stimmenzahlung nicht unmittelbar
nach Beendigung der Wahl durchgefuhrt wird. Gleiches
gilt, wenndie Stimmabgabe unterbrochen wird, insbeson-
dere wenn sie an mehreren Tagen erfolgt.
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§ 13
Ottentllche Stlmmauszahlung

Unverzuglich nach Abschiuss der Wahi nimmt der
Wahlvorstand Offentlich die Auszahlung der Stimmen vor
und gibt das aufgrund der Auszahlung sich ergebende
Wahlergebnis bekannt.

§ 14
Vertahren bel der Stimmauszählung

(1) Nach Offnung der Wahiume entnimmt der Wahivor-
stand die Stimmzettei den Wahlumschlagen und zãhlt die
auf jade Vorschlagsiiste entfallenden Stimmen zusam-
men. Dabei ist die Gultigkeit der Stimmzettel zu prUfen.

(2) Befinden sich in einem Wahlumschlag mehrere
gekennzeichnete Stimmzettel (511 Abs. 3), so werden sie,
wenn sie vollstandig übereinstimmen, nur einfach gezahlt,
andemfalls ais ungüitig angesehen.

§ 15
Vertellung der Betrlebs-

ratssltze aufdie Vorschlagsllsten
(1) Die Betriebsratssitzewarden aufdie Vorschlagslisten

verteilt. Dazu warden die den einzelnen Vorschlagslisten
zugefallenen Stimmenzahlen in amer Reihe nebenein-
ander gestelit und sämtlich durch 1, 2, 3, 4 usw. geteilt.
Die ermittelten Teilzahlen sind nacheinander reihenweise
unter denZahlen der ersten Reihe aufzufUhren, bis hOhere
Teiizahlen für die Zuweisung der zu verteilenden Sitze
nicht mehr in Betracht kommen.

(2) Unter den so gefundenen Teilzahlen warden so viele
HOchstzahlen ausgesondert und der GrOBe nach geord-
net, wie Betriebsratsmitglieder zu wählen sind. Jade Vor-
schlagsliste erhäit so viele Mitgliedersitze zugeteilt, wie
HOchstzahlen auf sie entfallen. Entfällt die niedrigste in
Betracht kommende HOchstzahl auf mehrere Vorschlags-
listen zugleich, so entscheidet das Los darüber, welcher
Vorschlagsliste dieser Sitz zufäilt.

(3) Wenn eine Vorschlagsliste weniger Bewarberinnen
oder Bawarber enthält, als HOchstzahien auf sia entfallan,
so gehan die Uberschüssigen Mitgliedersitza auf die fol-
genden HOchstzahlen der anderen Vorschlagslisten über.

(4) Die Reihenfolge der Bewerberinnen odar Bewerber
innerhalb der einzelnen Vorschlagsllsten bestimmt sich
nach der Reihenfolge ihrer Benennung.

(5) Bafindet sich unter den auf die Vorschlagslisten ant-
failenden Hochstzahlan nicht die erfordarlicha Mindest-
zahl von AngehOngan des Geschiechts in dar Mindarheit
nach § 15 Abs. 2 des Gasetzes, so gilt Folgendes:
1. An die Stalle der auf der Vorschlagsliste mit der nied-

rigstan HOchstzahl benannten Person, die nicht dam
Geschlecht in der Minderhait angehort, tritt die in dar-
salben Vorschiagsliste in dar Reihenfolge nach ihr
banannte, nicht barücksichtigte Person des Ga-
schiechts in der Mindarheit.

2. Enthält diese Vorschlagslista kaine Person des
Geschlechts in der Minderheit, so geht dieser Sitz auf
die Vorschlagsliste mit der folgenden, noch nicht
berUcksichtigten HOchstzahi und mit Angeharigen des
Gaschlechts in der Minderhait uber. Entfällt die folgen-
de HOchstzahl auf mehrere Vorschlagslisten zugleich,
so entscheidet des Los darUber, welcher Vorschlags-
liste dieser Sitz zufällt.

3. Das Verfahran nach den Nummem 1 und 2 1st so lange
fortzusetzen, bis der Mindestanteil der Sltze des
Geschlechts in der Minderheit nach § 15 Abs. 2 des
Gesatzes erreicht ist.

4. Bei cler Verteilung der Sitze des Geschlechts in der
Minderhait sind auf den einzelnan Vorschlagslisten nur
die Angeharigen dieses Geschlechts in der Reihen-
folge ihrer Benennung zu berUcksichtigen.

5. Verfugt keine andere Vorschlagsliste über Angehorige
des Geschlechts in der Mindarhalt, verbleibt dar Sitz
bei der Vorschlagsliste, die zuletzt ihren Sitz zu
Gunsten des Geschlechts in der Minderheit nach Num-
mer 1 hatte abgeben müssen.

§ 16
Wahlniederschrtft

(1) Nachdem ermittelt 1st, welche Arbeltnehmennnen
und Arbeitnehmer als Betriabsratsmitglieder gewahlt sind,
hatder Wahivorstand in amer Niederschrift festzustellen:
1. die Gesamtzahl der abgegebenen Wahlumschlage und

die Zahi der abgegebenen gultigen Stimmen;

2. die jeder Liste zugafallenen Stimmenzahlen;
3. die berechnaten HOchstzahlen;
4. die Varteilung der berechneten HOchstzahlen auf die

Ustan;

5. die Zahi der ungültigen Stimman;
6. die Namen der in den Betnebsrat gewahlten Bewarba-

rinnan und Bewerber~
7. gagebenenfalls besondere wahrend der Betriebsrats-

wahl eingetretene Zwischenfalle oder sonstige Eraig-
nisse.

(2) Die Niederschrift ist von dar oder dem Vorsitzenden
und von mindestens ainem weiteren stimmberechtigten
Mitglied des Wahlvorstands zu unterschreiben.

§17
Benachrichtlgung der Gewählten

(1) Dar Wahlvorstand hat die als Batriabsratsmitgiiadar
gewahlten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unver-
zuglich schriftlich von ihrer Wahi zu benachrichtigen.
Erklärt die gewahlte Person nicht binnen drei Arbeitstagen
nach Zugang der Benachrichtigung dem Wahlvorstand,
dass sie die WahI ablahne, so gilt die Wahi als angenom-
man.

(2) Lehnt ama gewahlte Person die WahI ab, so tritt an
ihra Stalla die in darselben Vorschiagsliste in der Reihen-
folge nach ihr benannta, nicht gewahite Person. Gehort
die gewahite Parson dam Geschiacht In der Minderheit an,
so tritt an ihre Steile die in derselben Vorschlagsiiste in der
Reihanfolga nach ihr banannta, nicht gewahlte Person
dessalben Geschlachts, wann ansonsten das Geschlacht
in der Minderheit nicht die ihm nach § 15 Abs. 2 des
Gesetzes zustehenden Mindestsitze erhalt. § 15 Abs. 5
Nr. 2 bis 5 gilt entsprechend.

§ 18
Bekanntmachung der Gewählten

Sobaid die Namen der Betrlebsratsmitglieder endgültig
faststehen, hatder Wahlvorstand sie durch zweiwOchigen
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Aushang in glaicher Waise bakannt zu machen wia des
Wahlausschreiben (53 Abs. 4). Je ama Abschrlft der Wahi-
niederschnft (516)1st dam Arbeitgeber und den im Betrieb
vertretenen Gewerkschaften unvarzügiich zu übersanden.

§ 19
Aufbewahrung der Wahlakten

Der Betriebsrat hat die Wahlakten mindestens bis zur
Beendigung sainar Amtszait aufzubewahren.

Dritter Unterabschnitt
Wahlverfahren

bel nur elner Vorschlagsliste
(~14 Abs. 2 Satz 2

erster Halbsatz des Gesetzes)

§ 20

Stlmmabgabe
(1)1st nur ama gultige Vorschlagsliste eingereicht, so

kann die Wählerin oder der Wähler ihre oder seineStimme
nur für solche Bewerberinnen oder Bewerbar abgeben,
die in der Vorschlagsliste aufgefuhrt sind.

(2) Auf den Stimmzetteln sind die Bawerberinnen oder
Bewerber unter Angabe von Familienname, Vorname und
Art der Beschaftigung im Betriab in der Reihenfolge aufzu-
führen, in der sia aufder Vorschlagsliste benannt sind.

(3) Die Wahierin oder der Wähler kennzeichnet die von
ihr oder ihm gewahlten Bewerbarinnen oder Bewerber
durch Ankrauzen an der hierfür im Stimmzettel vorgesehe-
nan Steila; es durfen nicht mehr Bewarberinnen oder
Bewerbar angekreuzt werden, als Betriebsratsmitglieder
zu wählen sind. § 11 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 2 und 3,
Abs. 4, §512 und 13 gelten entsprechend.

§ 21
Stlmmauszählung

Nach Offnung der Wahiume entnimmt dar Wahivor-
stand die Stimmzattel den Wahlumschlagen und zählt die
auf jade Bewerbarin und jeden Bewerber entfallenden
Stimmen zusamman; § 14 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 gilt
entsprechend.

§ 22
Ermittlung der Gewählten

(1) Zunächst warden die dam Geschlacht in der Minder-
halt zustehenden Mindestsitze (5 15 Abs. 2 des Gesetzes)
verteilt. Dazu warden die dam Gaschlecht in der Mindar-
heit zustehenden Mindestsitze mit Angeharigen dieses
Geschlechts in der Reihenfolge dar jaweils hOchsten auf
sie antfallenden Stimmenzahlen besetzt.

(2) Nach der Vartailung dar Mindestsitze des Ge-
schlachts in der Minderheit nach Absatz 1 arfolgt die Ver-
teilung der weiteren Sitze. Die weiteren Sitza warden mit
Bewerberinnen und Bewerbem, unabhangig von ihrem
Geschlecht, in der Reihanfolge dar jewails hOchsten auf
sie antfallenden Stimmenzahlen besetzt.

(3) Haben in den Fallen des Absatzes 1 oder 2 für den
zulatzt zu vergebenden Betriebsratssitz mehrere Bewer-
berinnen oder Bewerber die gleiche Stimmenzahl erhal-
tan, so entschaidet des Los darUber, war gewahlt 1st.

(4) Haben sich waniger Angehonge des Geschlachts in
der Minderhait zur Wahi gesteilt oder sind waniger
AngahOrlge dieses Geschlachts gewahlt worden als ihm
nach § 15 Abs. 2 desGesetzes Mindestsitze zustahen, so
sind die insoweit überschüssigen Mltgliedersitze des
Geschlechts in der Minderheit bei der Sitzverteilung nach
Absatz 2 Satz 2 zu berücksichtigen.

§ 23
Wahlnlederschrtft, Bekanntmachung

(1) Nachdem ermittelt 1st, walche Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer als Batriabsratsmitglieder gawahlt sind,
hat der Wahlvorstand elne Niederschrift anzufertigen, in
der auBer den Angaben nach § 16 Abs. 1 Nr. 1, 5 bls 7 die
jedar Bewerberin und jedem Bewerber zugefallenen Stim-
menzahlan festzustellen sind. § 16 Abs. 2, § 17 Abs. 1,
§518 und 19 gelten entsprechend.

(2) Lehnt eine gewahlte Person die WahI ab, so tntt an
ihre Steile die nicht gewahite Person mit der nachst-
hOchsten Stimmanzahl. GehOrt die gewahlta Person dem
Geschlecht in der Minderheit an, so tritt an ihre Stelie die
nlcht gewahlte Person dieses Geschlechts mit der
nächsthOchstan Stimmenzahl, wenn ansonsten das
Gaschlecht in der Mindarheit nicht die ihm nach § 15
Abs. 2 des Gesetzes zustehendan Mindestsitze erhalten
wurde. Gibt as keine weiteren Angeharigen dieses
Gaschlechts, auf die Stimmen entfallen sind, gaht dieser
Sitz auf die nicht gewahlta Person des andaran
Gaschlechts mit der nachsthochsten Stimmenzahl Ober.

Dritter Abschnitt

Schriftliche Stimmabgabe

§ 24
Voraussetzungen

(1) Wahlberechtigten, die rn Zeitpunkt der Wahl wegan
Abwesenheit vom Betrieb verhindert sind, ihre Stimme
parsOnlich abzugeben, hat der Wahlvorstand auf ihr Var-
langen
1. des Wahlausschreiben,

2. die Vorschlagslisten,
3. den Stimmzettei und den Wahlumschlag,
4. eine vorgedruckte von der Wahierin oder dam Wähler

abzugebende Erklarung, in der geganüber dem WahI-
vorstand zu varsichern 1st, dass der Stimmzattel per-
sOnlich gakennzeichnet worden ist, sowie

5. einen groBeren Freiumschlag, der die Anschrift des
Wahivorstands und als Absender den Namen und die
Anschrlft der oder des Wahlberechtigten sowie den
Vermerk ,,Schnftliche Stimmabgabe” tragt,

auszuhandigan oder zu übersendan. Dar Wahlvorstand
soIl der Wfthlarin odar dam Wähler famar em Merkblatt
über die Art und Weise der schriftlichen Stimmabgabe
(5 25) aushandigen oder ubersenden. Der Wahivorstand
hat die Aushandigung oder die Ubersendung dar Untar-
lagen in der Wahlerliste zu vermerken.

(2) Wahlberechtigta, von denen dam Wahivorstand
bekannt ist, dass sie im Zeitpunkt dar WahI nach dar
Eigenart ihres Beschaftigungsverhaltnisses voraussicht-
lich nicht im Betriab anwesend sam warden (insbesondere
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im AuBendienst oder mit Telearbeit Beschaftigte und in
Heirnarbeit Beschaftigte), erhalten die in Absatz 1 be-
zaichneten Untarlagen, ohne dass as elnes Verlangens
der Wahlberechtigten bedarl.

(3) Für Betriebsteila und Kieinstbetriebe, die räumlich
wait vom Hauptbetneb entfemt sind, kann der Wahlvor-
stand die schnftliche Stimmabgabe baschlieBen. Absatz 2
gilt antsprechend.

§ 25
Stimmabgabe

Die Stirnrnabgabe erfolgt in der Weise, dass die Wah-
latin oder dar Wàhlar
1. dan Stimmzettel unbeobachtet personlich kennzeich-

net und in dam Wahiumschlag verschlieBt,
2. die vorgedruckte Erklarung unterAngabe des Oils und

des Datums unterschraibt und
3. dan Wahlurnschlag und die unterschrlebene vorge-

druckta Erklarung in dern Freiumschlag verschileBt
und diesen so rechtzeitig an den Wahivorstand absen-
dat oder ubergibt, dass er vor Abschluss der Stimm-
abgaba vorliagt.

Die Wählerin oder der Wähler kann unter den Voraus-
setzungen des § 12 Abs. 4 die in den Nummem 1 bis 3
bezeichnetan Tatigkeiten durch ama Parson des Var-
trauans vemchtan lessen.

§ 26
Verfahren bel der Stlmmabgabe

(1) Unmittelbar vorAbschluss der Stimmabgabe Offnet
der Wahivorstand in Offentlicher Sitzung die bis zu diesem
Zeitpunkt eingegangenen Frelumschlage und entnimrnt
ihnen die Wahlumschlaga sowia die vorgedruckten
Erklarungen. 1st die schriftliche Stimmabgabe ordnungs-
gemaB erfolgt (525), so legt der Wahivorstand den Wahi-
umschlag nach Vermerk der Stirnrnabgabe in der Wähler-
liste ungeOffnet in die Wahiume.

(2) Verspatet eingehende Briafumschlage hat der Wahi-
vorstand mit einern Vermerk Ober den Zeitpunkt des Em-
gangs ungeOffnet zu den Wahlunterlagen zu nehmen. Die
Briefumschlage sind einen Monat nach Bekanntgabe des
Wahlargabnisses ungeOffnat zu vernichten, wenn die
Wahi nicht angefochten wordan 1st.

Vierter Abschnitt

Wahlvorschlage der Gewerkschaften

§ 27
Voraussetzungen, Vertahren

(1) Für den Wahlvorschlag einar im Betrieb vertretenen
Gewerkschaft (5 14 Abs. 3 des Gesetzes) gelten die §5 6
bis 26 entsprechend.

(2) Der Wahlvorschlag einer Gewarkschaft 1st ungültig,
wenn er nicht von zwei Beauftragtan dar Gewerkschaft
unterzeichnet 1st (5 14 Abs. 5 des Gesetzas).

(3) Die oder der an arster Staile unterzeichnete Beauf-
tragte gilt als Listanvertretenn oder Listenvertretar. Die
Gawerkschaft kann hiarfür ama Arbeitnehmerin oder amen
Arbeitnehmer des Betriebs, die oder der Mitglied der
Gewerkschaft ist, benennen.

Zweiter Tell

Wahi des Betriebsrats
im vereinfachten Wahlverfahren

(5 14a des Gesetzes)

Erster Abschnitt

WahI des Betriebsrats
im zweistufigen VerIahren

(51 4a Abs. 1 des Gesetzes)

Erster Unterabschnitt
WahI des Wahlvorstands

§ 28

Elnladung zur Wahlversammlung
(1) Zu der Wahlversammlung, in der der Wahlvorstand

nach5l7aNr.3desGesetzes(5 l4aAbs. 1 desGesetzes)
gewahlt wird, kOnnen drei Wahlberechtigte des Betriebs
oder ama im Betrieb vertretene Gewerkschaft einladen
(ainladende Stelle) und Vorschlaga für die Zusammenset-
zung des Wahlvorstands machen. Die Einiadung muss
mindestans sieban Tage vordem Tag der Wahlversamm-
lung erfolgen. Sie ist durch Aushang an geeigneten Stellen
im Betrieb bekannt zu machen. Erganzend kann die Em-
ladung rnittels der irn Betrieb vorhandenen Informations-
und Kommunikationstechnik bekannt gemacht warden;
§ 2 Abs. 4 Satz 4 gilt entsprachend. Die Emnladung muss
folgende Hinweise enthaltan:
a) Oil, Tag und Zeit der Wahlvarsammlung zur Wahi des

Wahlvorstands;

b) dass Wahlvorschiage zur WahI des Betriebsrats bis
zum Ende der Wahlversammlung zur WahI des WahI-
vorstands gemacht warden kOnnen (5 1 4a Abs. 2 des
Gesetzes);

c) dass Wahlvorschiage der Arbeitnehmerinnan und
Arbeitnehmer zur Wahi des Batnebsrats mindestens
von einem Zwanzigstel der Wahlberechtigten, mindes-
tens jedoch von drei Wahlbarechtigten unterzeichnet
sam müssen; in Betrieben mit in der Regal bis zu zwan-
zig Wahlberechtlgten reicht die Unterzeichnung durch
zwai Wahlbarechtigte;

d) dass Wahlvorschlage zur WahI des Betnebsrats, die
erst in der Wahlversammlung zur WahI des WahI-
vorstands gemacht warden, nicht der Schriftform
bedQrfen.

(2) Der Arbeitgeber hat unverzüglich nach Aushang der
Emnladung zur Wahiversammlung nach Absatz 1 der em-
ladenden StelIe alle für die Anfertigung der Wählerliste
erforderlichan Unterlagen (5 2) in einem versiegelten
Urnschlag auszuhandigen.

§ 29

WahI des Wahlvorstands
Der Wahlvorstand wird in der Wahlversammlung zur

WahI des Wahlvorstands von dar Mehrhelt der anwesan-
den Arbeitnehmennnen und Arbeitnehmer gewahlt (5 1 7a
Nr. 3 Satz 1 des Gesatzas). Er bestaht aus drei Mltgliadam
(51 7a Nr. 2 des Gesetzes). Fürdie Wahi der oder des Vor-
sitzenden des Wahlvorstands gilt Satz 1 entsprechend.
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Zweiter Unterabschnltt
WahI des Betriebsrats

§30
Wahlvorstand, Wählerllste

(1) Unmittelbar nach seiner Wahi hat der Wahivorstand
in der Wahlvarsammlung zur WahI des Wahivorstands die
Wahl des Betnebsrats einzulaiten. § 1 gilt antsprechend.
Er hat unvarzüglich in der Wahlversammlung ama Uste der
Wahlberachtigten (Wahlerliste), getrennt nach dan Ge-
schlechtam, aufzusteiien. Die ainladande Stelle hat dam
Wahlvorstand den ihr nach § 28 Abs. 2 ausgehandigten
varsiegelten Umschiag zu übergeben. Die Wahlberechtig-
tan sollen in der Wählerliste mit Familienname, Vomarne
und Gaburtsdatum in alphabatischer Reihenfolge aufge-
führt warden. § 2 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 bis 4 gilt entspra-
chend.

(2) Einsprücha gagan die Richtigkait der Wahierliste
kOnnan mit Wirksamkeit für die Betnebsratswahl nur vor
Ablauf von drei Tagen seit Erlass des Wahiausschraibens
bairn Wahlvorstand schriftlich eingelegt warden. § 4
Abs. 2 und 3 gilt entsprechand.

§ 31
Wahlausschreiben

(1) Im Anschiuss an die Aufsteilung der Wählarliste
arlasst dar Wahlvorstand in der Wahlversamrnlung des
Wahlausschraiben, des von dar oder dam Vorsitzandan
und von mindestens einem weiteren stimmberechtigten
Mitglied des Wahlvorstands zu unterschreiben ist. Mit
Erlass des Wahlausschreibens ist die Betnebsratswahi
eingaleitet. Das Wahlausschreiben muss folgende An-
gaban anthalten:

1. das Datum seines Erlasses;

2. die Bestimmung des Oils, an dam die Wählerlista und
diese Verordnung ausliegen sowie im Fall der Be-
kanntmachung in elektronischer Form (5 2 Abs. 4
Satz 3 und 4) wo und wie von der Wählerliste und der
Varordnung Kenntnisgenornmen warden kann;

3. dass nur Arbeitnehmarinnen und Arbeitnehrner
wählan oder gewahlt werden kOnnen, die in die
Wählerlista aingetragen sind, und dass Emnsprüche
gagan die Wählarlista (5 4) nur vor Ablauf von drei
Tagen salt dam Erlass des Wahlausschraibens
schnftlich beim Wahlvorstand eingelegt warden kOn-
nen; der ietzte Tag der Frist ist anzugeben;

4. den AnteiI der Geschlechtar und den Hinweis, dass
das Geschlecht in der Minderheit im Betriebsrat mm-
destens entsprechend seinem zahianmaBigen Var-
haitnisvartratan sam muss, wann der Batnabsrat aus
mindestens drei Mitgliadarn bestaht (5 15 Abs. 2 des
Gesetzes);

5. die ZahI der zu wahlenden Betriebsratsrnitglieder (59
des Gesetzes) sowie die auf des Geschlecht in der
Minderhait entfailenden Mindestsitze im Betriebsrat
(515 Abs. 2 des Gesatzas);

6. die Mindestzahl von Wahlberechtigten, von denan
am WahIvorschlag unterzeichnet sein muss (5 14
Abs. 4 des Gesetzes) und den Hinweis, dass Wahlvor-
schiage, die erst in der Wahlversammlung zur Wahi
des Wahlvorstands gemacht warden, nicht der

Schriftform bedürfan (5 1 4a Abs. 2 zweitar Halbsatz
des Gesetzes);

7. dass der Wahlvorschlag emner im Betrieb vertretenen
Gewerkschaft von zwei Beauftragten unterzeichnet
sein muss(5 14 Abs. 5 des Gasetzes);

8. dass Wahlvorschläge bis zum Abschluss der Wahi-
versammlung zur Wahi des Wahlvorstands bei die-
sam einzureichen sind (5 1 4a Abs. 2 erster Halbsatz
des Gesatzes);

9. dass die Stimrnabgabe an die Wahlvorschlage
gebundan 1st und dass nur solche Wahlvorschlage
berUcksichtigt werden dürfen, die fristgerecht (Nr. 8)
eingeraicht sind;

10. die Bestimrnung des Oils, an dem die Wahlvorschlä-
ga bis zum Abschiuss dar Stimmabgabe aushangen;

11. Oil, Tag und Zeit der Wahlversammlung zur WahI des
Batnebsrats (Tag der Stlmmabgabe — § 1 4a Abs. 1
Satz 3 und 4 des Gesetzes);

12. dass Wahlberechtigten, die an der Wahiversammiung
zur WahI des Betriebsrats nicht tailnehrnen kOnnen,
Gelegenheit zur nachtraglichen schriftlichen Stimm-
abgabe gegeben wird (5 14a Abs. 4 des Gesetzes);
des Verlangen auf nachtragliche schriftllche Stimm-
abgabe muss spatestens drei Tage vor dem Tag der
Wahlversammlung zur WahI des Betriebsrats dem
Wahivorstand mitgeteilt werden;

13. Oil, Tag und Zeit der nachtraglichen schriftlichen
Stimmabgabe (5 1 4a Abs. 4 des Gesetzes) sowie die
Batrlebsteile und Klemnstbetriebe, für die nachtrag-
liche schriftliche Stimmabgabe entsprechend § 24
Abs. 3 beschlossen 1st;

14. den Oil, an dem Einsprüche, Wahivorschlage und
sonstige Erklarungen gegenuber dam Wahlvorstand
abzugeben sind (Betriebsadresse des Wahlvor-
stands);

15. Ott, Tag undZeit dar Offentlichen Stimmauszahlung.

(2) Em Abdruck des Wahlausschreibens ist vom Tage
seines Eriasses bis zum letzten Tage der Stimmabgaba an
einer oder mehreren geeigneten, den Wahlberechtigten
zuganglichen Stellen vorn Wahivorstand auszuhangen
und in gut lesbarem Zustand zu erhalten. Erganzend kann
das Wahlausschreiben mittals der im Betrieb vorhande-
nen Informations- und Kornrnunikationstechnik bekannt
gemacht werden. § 2 Abs. 4Satz 4 gilt entsprechend.

§ 32
Bestlmmung der Mindestsltze

für das Geschlecht in der Minderhelt
Bastaht dar zu wählende Betriebsrat aus mindestans

drai Mitgliadern, so hat der Wahlvorstand den Mindest-
antail der Betnebsratssitze für des Geschlacht in dar
Minderheit (5 15 Abs. 2 des Gesatzes) gemaB § 5 zu
errechnen.

533
Wahlvorschläge

(1) Die WahI des Betriebsrats erfolgt aufgrund von WahI-
vorschlagen. Die Wahlvorschlage sind von den Wahi-
berechtigten und den im Betrieb vertretenen Gewerk-
schaften bis zum Ende der Wahlversammlung zur Wahi
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des Wahlvorstands bei diesem einzuraichen. Wahivor-
schlage, die erst in dieser Wahlversammlung gemacht
warden, bedürfen nicht dar Schnftform (5 1 4a Abs. 2 des
Gesatzes).

(2) Für Wahlvorschlaga gilt § 6 Abs. 2 bis 4 entspre-
chend. § 6 Abs. 5 gilt entsprechend mit der MaBgabe,
dass am Wahlberechtigter, der mehrere Wahlvorschlage
unterstützt, auf Aufforderung des Wahlvorstands in der
Wahiver’sammlung erkiaran muss, walche Unterstützung
er aufrachtarhält. Für den Wahivorschlag einer im Betriab
vertratenan Gewerkschaft gilt § 27 entsprechend.

(3) § 7 gilt entsprechend. § 8 gilt entsprechend mit der
MaBgabe, dess Mangal der Wahlvorschläge nach § 8
Abs. 2 nur in der Wahiversammlung zur WahI des Wahi-
vorstands beseitigt warden konnen.

(4) Unmittalbar nach Abschluss der Wahiversammlung
hat der Wahlvorstand die als gültig anerkannten Wahlvor-
schlaga bis zurn Abschluss der Stimmabgabe in glaicher
Waise bekannt zu machan, wia des Wahlausschreiben
(531 Abs.2).

(5)1st in dar Wahlversammlung kein Wahlvorschlag zur
WahI des Betriabsrats gemacht worden, hat der Wahivor-
stand bakannt zu machen, dass die Wahi nicht stattfindet.
Die Bekanntmachunghat in gleicherWeise wie das WahI-
ausschraiben (531 Abs. 2) zu arfolgen.

§ 34

Wahlverfahren

(1) Die Wahlenn oder der Wähler kann ihre oder seine
Stimme nur für solche Bewarbermnnan oder Bewerber
abgeben, die in ainern Wahlvorschlag benannt smnd. Auf
den Stimmzettein sind die Bewerbannnen oder Bewerber
in alphabatischer Reihenfolge unterAngabe von Familian-
name, Vomame und Art der Beschaftigung im Betrieb auf-
zuführen. Die Wählarin oder der Wählar kennzeichnet die
von ihm Gewahlten durch Ankreuzen an der hiarfür im
Stimmzettel vorgesehenan Stelie; as dUrfan nicht rnehr
Bewarberinnen oder Bawerber angekreuzt warden, als
Batriabsratsmitglieder zu wählan sind. § 11 Abs. 1 Satz 2,
Abs. 2 Satz 2 und 3, Abs. 4 und § 12 gelten entsprechend.

(2) Im Fall der nachtraglichen schriftlichen Stimm-
abgabe (5 35) hat der Wahlvorstand am Ende der Wahi-
versammiung zur Wahl des Betnebsrats die Wahiurne zu
versiegein und aufzubewahren.

(3) Erfoigt keine nachtragliche schriftliche Stimm-
abgabe, hat der Wahivorstand unverzüglich nach Ab-
schiuss der Wahi die Offentliche Auszählung der Stimmen
vorzunehmen und des sich daraus argebende Wahlergeb-
nis bekannt zu geben. Die §521, 23 Abs. 1 gelten entspre-
chend.

(4)1st nur em Betriebsratsmitglied zu wahian, so ist die
Person gewahit, die die meisten Stimmen arhalten hat. Bei
Stimmenglaichhait entscheidet des Los. Lehnt eine
gewahlte Parson die Wahl ab, so tntt an ihra SteIla die
nicht gewahlte Parson mit der nächsthOchsten Stimman-
zahi.

(5) Sind mehrere Betriebsratsmitgliader zu wähien, gel-
ten für die Ermittlung der GewähIten die §5 22 und 23
Abs. 2 entsprechend.

§ 35

Nachtrãgliche schrtftllche Stlmmabgabe
(1) KOnnen Wahlberechtigte an der Wahlversammiung

zur Wahi des Betriebsrats nicht teilnehmen, um ihre
Stimme personlich abzugeben, kOnnen sle bairn Wahlvor-
stand die nachtragliche schriftliche Stimrnabgabe bean-
tragen (5 14a Abs. 4 des Gesetzes). Des Verlangen auf
nachtragliche schnftliche Stimmabgabe muss die oder
der Wahlbarechtigte dem Wahlvorstand spatestens drei
Tage vor darn Tag der Wahlversammlung zur WahI des
Betriebsrats rnitgeteilt haban. Die §5 24, 25 gelten ant-
sprachend.

(2) Wird die nachtragliche schriftliche Stimmabgabe
aufgrund eines Antrags nach Absatz 1 Satz 1 erforderlich,
hat dies der Wahlvorstand unter Angabe des Oils, des
Tags und der Zeit der Offentlichen Stimmauszahlung in
gleicher Welse bekannt zu machen wie des Wahlaus-
schreiben (531 Abs. 2).

(3) Unmittelbar nach Ablauf der Frist für die nachtrag-
liche schriftliche Stimmabgabe Offnetder Wahlvorstand in
Offentlicher Sitzung die bis zu diesam Zeitpunkt eingegan-
genen Freiurnschläge und entnimmt ihnen die WahI-
umschlage sowia die vorgedruckten Erklarungen. 1st die
nachtragliche schrlftllche Stimmabgabe ordnungsgemäB
arfolgt (525), so legt derWahlvorstand den Wahlumschlag
nach Vemierk der Stimmabgabe in der Wählerliste in die
bis dahin varsiegelteWahlume.

(4) Nachdem alle ordnungsgemaB nachtragiichabgege-
benan Wahlumschlage in die Wahlume gelegt worden
sind, nirnmt dar Wahlvorstand die Auszahlung der Stim-
manvor. § 34 Abs. 3 bis 5 gilt entsprechend.

Zweiter Abschnitt

WahI des Betriebsrats im einstufigen Verfahren
(51 4a Abs. 3 des Gesetzes)

§ 36
Wahivorstand, Wahlvertahren

(1) Nach der Besteliung des Wahlvorstands durch den
Betriebsrat, Gesamtbetnebsrat, Konzembetriebsrat oder
des Arbaitsgericht (5 1 4a Abs. 3,51 7a des Gesetzes) hat
der Wahlvorstand die WahI des Betrlebsrats unverzQglich
ainzuleiten. Die WahI des Betriebsrats findet auf amer
Wahlversammiung statt (5 1 4a Abs. 3 des Gesetzes). Die
§51,2 und 30 Abs. 2 geiten entsprechend.

(2) Im Anschluss an die Aufstellung der Wählerliste
erlässt dar Wahlvorstand des Wahlausschreiben, des von
der odar dam Vorsitzenden und von mindestens ainem
weiteren stimrnberechtigtan Mitglied des Wahlvorstands
zu unterschreiben 1st. Mit Erlass des Wahlausschreibens
ist die Betriebsratswahl aingeleitet. Besteht im Betrieb am
Betnebsrat, soil dar latzta Tag der Stimmabgaba
(nachtragliche schriftliche Stimmabgabe) eineWoche vor
dam Tag liegan, an dern die Amtszait des Betriebsrats
ablauft.

(3) Des Wahlausschraiben hat die in § 31 Abs. 1 Satz 3
vorgeschrlabenen Angaben zu enthalten, soweit nach-
folgend nichts anderes bestimmt ist:
1. Abwaichend von Nummar 6 ist ausschiieBiich die

Mindestzahl von Wahlberechtigten anzugeben, von
denen em Wahlvorschlag unterzeichnet sam muss
(514 Abs. 4 des Gesetzes).
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2. Abweichend von Nummar 8 hat dar Wahivorstand
anzugeben, dass die Wahlvorschiage spatestens ama
Woche vor dem Tag der Wahiversarnmlung zur WahI
des Betnabsrats beim Wahivorstand einzureichen sind
(5 14a Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes); der letzteTag der
Frist ist anzugeban.

Für die Bekanntmachungdes Wahlausschrelbens gilt § 31
Abs. 2 entsprechand.

(4) Die Vorschnftan übar die Bestimrnung der Mindest-
sitze nach § 32, das Wahlvarfahran nach § 34 und die
nachtragliche Stimmabgabe nach § 35 gelten entspre-
chand.

(5) Für Wahlvorschlaga gilt § 33Abs. 1 entsprachend mit
der MaSgabe, dass die Wahivorschlage von dan WahI-
berechtigten und den im Betneb veilretenen Gewerk-
schaften spatestens emne Wocha vor der Wahlversamm-
lung zurWahl des Betriebsrats bairn Wahlvorstand schrift-
lich einzureichen sind (5 14a Abs. 3 Satz 2 zweiter
Halbsatzdes Gesetzes). § 6Abs. 2 bis 5 und die §57 und 8
gelten entsprachend mit der MaBgabe, dass die in § 6
Abs. 5 und § 8 Abs. 2 genannten Fristen nicht die gesatz-
liche Mindestfrist zur Emnreichung der Wahlvorschlaga
nach § 14a Abs. 3 Satz 2 erster Halbsatz des Gesetzes
überschreiten dürfen. Nach Ablauf der gesatzlichen Mm-
destfnst zur Einreichung der Wahlvorschlage hat der
Wahlvorstand die als gültig anarkanntan Wahlvorschlage
bis zum Abschluss der Stimmabgaba in gleicher Weiss
bakannt zu machen wie das Wahlausschreiben (Absatz 3).

(6) 1st kain Wahlvorschlag zur WahI des Batriebsrats
gemacht worden, hat dar Wahlvorstand bekannt zu
machen, dass die Wahi nicht stattfindat. Die Bakanntma-
chung hat in gleicher Waise wia das Wahlausschreiben
(Absatz3) zu erfolgen.

Dritter Abschnitt

WahI des Betriebsrats in Betrieben
mit in derRegel 51 bis100 Wahlberechtigten

(51 4a Abs. 5 des Gesetzes)

§ 37

Wahlverfahren
Haben Arbeitgeber und Wahivorstand in einem Betrieb

mit in der Regal 51 bls 100 Wahlberechtigtendie WahI des
Batnabsrats im vereinfachten Wahlvarfahran vereinbart
(5 14a Abs. 5 des Gesetzes), richtet sich des Wahivar-
fahren nach § 36.

Dritter Teil

WahI der Jugend-
und Auszubildendenvertretung

§ 38
Wahlvorstand, Wahivorbereltung

Für die WahI der Jugend- und Auszubildendenver-
tretung gelten die Vorschnften der §5 1 bis 5 über den
Wahlvorstand, die Wahlerliste, desWahlausschreiben und
die Bestimmung der Mindestsitza für des Geschlecht in
der Minderheit entsprechend. Dam Wahlvorstand muss
mindastans ama nach § 8 des Gesetzes wählbare Person
angeharen.

§ 39

DurchfOhrung der WahI
(1) Sind mehr ala drei Mitglieder zurJugend- undAus-

zubildendenveilretung zu wählen, so erfolgt die WahI auf-
grund von Vorschlagslisten. § 6 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und 4
bis 7, die §5 7 bis 10 und § 27 gelten entsprechend. § 6
Abs. 3 gilt entsprechend mit der MaBgabe, dass in jeder
Vorschlagslista auch der Ausbildungsberuf der einzelnen
Bewerberinnan oder Bewerber aufzuführen 1st.

(2) Sind mehrere gültige Vorschlagslisten aingereicht,
so kann die Stimme nur für ama Vorschlagsliste abgege-
ben warden. § 11 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 und 4, die §5 12
bis 19 gelten entsprechend. 5 11 Abs. 2 gilt entsprechend
mit dar MaBgabe, dass auf den Stimmzetteln auch
der Ausbildungsberuf der elnzelnen Bewerberinnen oder
Bewerber aufzuführen 1st.

(3)1st nur ama gültige Vorschlagsliste elngereicht, so
kann die Stimme nur für solche Bewerberinnen oder
Bewerbar abgegeben warden, die in der Vorschlagsliste
aufgeführt smnd. § 20 Abs. 3, dIe §5 21 bis 23 gelten ent-
sprechend. § 20 Abs. 2 gilt entsprechend mit der MaB-
gabe, dass auf den Stimmzetteln auch der Ausbildungs-
beruf der einzalnen Bewerber aufzuführan 1st.

(4) Für die schriftliche Stimmabgabe gelten die §5 24
bis 26 entsprachand.

§ 40
WahI der Jugend- und Auszublldenden-

vertretung im verelnfachten Wahlverfahren

(1) In Betneben mit in der Regal fünf bis fünfzig der in
§ 60 Abs. 1 des Gesetzes gananntan Arbeitnehmeiinnen
und Arbeitnehmam wird die Jugend- und Auszubilden-
danvertratung im vereinfachten Wahlverfahren gewahlt
(563 Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes). Für des Wahlverfahren
gilt § 36 entsprechend mit der MaBgabe, dass in den
Wahlvorschlagen und aufden Stimmzetteln auch der Aus-
bildungsberuf der einzelnen Bewerberinnen oder Bewer-
ber aufzuführen ist. § 38 Satz 2 gilt entsprechend.

(2) Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend, wenn in
einem Betneb mit in der Ragel 51 bis 100 der in § 60 Abs. 1
des Gesetzes genannten ArbeitnehmerInnen und Arbeit-
nehmem Arbeitgeber und Wahlvorstand die Anwendung
des vareinfachten Wahlverfahrens vereinbart haben (5 63
Abs. 5 des Gesetzes).

Vierter Tell

Ubergangs- und Schlussvorschriften

§ 41
Berechnung der Frlsten

Für die Berechnungder in diesarVerordnung fastgaleg-
ten Fristen finden die §5 186 bis 193 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.

§ 42
Berelch der Seeschlfffahrt

Die Regelung der Wahlen für die Bordvertretung und
den Seebetriebsrat (55 115 und 116 des Gesetzes) bleibt
einer besonderen Rechtsverordnungvorbehalten.
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§43

lnkrafttreten
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der VarkOn-

dung in Kraft. Glaichzeitlg trltt die Erste Verordnung zur
Durchfuhrung des Betriebsvarfassungsgesetzes vom
16.Januar 1972 (BGBI. I S. 49), zuletzt geandert durch die
Verordnung vom 16. Januar 1995 (BGBI. I S. 43), auBer
Kraft.

(2) Mit dam Inkrafttreten diesar Verordnung finden die
Vorschriften der Ersten Rachtsverordnung zur Durch-
führung des Betnabsverfassungsgesetzes vom 18. März
1953 (Bundesgesetzbl. I S. 58), gaandert durch dIe Ver-
ordnung zurAnderung der Ersten Rechtsverordnung zur
DurchfQhrung des Bettlebsverfassungsgesetzes vom
7. Februar 1962 (Bundesgesetzbl. IS. 64), nur noch aufdie
in den §5 76 und 77 des Betrlebsverfassungsgesetzes
1952 bezeichnetan WahlanAnwendung.

Der Bundesrat hatzugestirnmt.

Berlin, dan 11. Dezember 2001

Dar Bundasminister
für Arbeit und Sozialordnung

Walter Riester


